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Piitirte nach der anliegenden Erklärung derselben, ihr
Angebot bis auf 90000 Fr. und endlich bis auf 99000
Fr. zu erhöhen, wobey sie noch die Handänberungsge-
bühren zu erstatten haben wird.

Hierauf niml nun der Vollz. Rath keinen wettern
Anstand B- G. Ihnen diesen nothwendigen Verkauf
um leztgedachte Summe zur Genehmigung zu empfeh.
ien, indem

1) Die Schätzung auch nach Abzug des einbedun»

gencn VichS und Fahrnusscn noch mehr als um zoo0Fr>
überstiegen wird.

2) Die Schätzung nach einem Bericht der Dermal«

tungSkammer als der wahre Werth der Nationalbefftzung
anzusehen ist, wenn auch die kostspieligen Gebäude in
einem Mittelschlag berechnet würben/ und weil die

Kammer-denselben zu erreichen nicht verhofte.

z) Weil der Boden von sehr geringer Eigenschaft ist.

4) Weil der Verkauf aus Abgang der Concurren;
und seiner hohen Lage halber, immer äusserst schwierig
seyn wurde.

4) Weil diese Domaine aus eben diesen Gründen

gar nicht in Pacht gebracht werde» konnte.

6) Weil ste mit Nachtheil beworben werden mußte

und der'Nutzen durch Dienste und Taglöhncr anfge-

zehrt wird.
7) Weil auch vorhin der Ertrag nur auf Kr.

^

gebracht war, welcher zu 9 p. 0/0 berechnet und ohne

auf den kostspieligen Unterhalt Rücksicht zu nehmen,

nur ein Capital von 72760 Fr. abwerffen würde.

Dcßhatben erachtet 4er Vollz. Rath diesen Verkauf um
ss vvrtheilhaftcr, je mehr an der Rückkehr eines gleich-

günstigen Anlasses, dieses beschwerliche Gut anzubringen,

zu zweifein wäre. (Die Foets. folgt.)

V 0 l! zie h u n q s r a t h.
Beschluß vom 2O. Ieimer.

Der Vobz. Rath, nnterrichtet, daß die Geburts.
Sterbe - und Eheregister wegen Unterlassung der zum
Einschreiben nöthigen Anzeigen, hin und wieder von
den Pfarrgeistlichen nur unvollständig geführt werden. ;

> In Betrachtung, daß das Gest; vom 19. Hvrnung
17-99, obgleich es die Besorgung dieser Register unter
die Verrichtungen der Munizipalitäten zählt, die Pfarr-
geistlichen ihrer daherigen Pflichten keineswegs enrlcb gt;

In Betrachtung, daß vielmehr die ordentliche und

genaue Fortsetzung der bürgerlichen Register von Seite
der Pfarrgeistlichen um so nothwendiger wird, je unvoll-
ßemmmr dieselben bey der gegenwärtigen Einrichtung

der Munizipalbehörden »on den keztern geführt werden -

Nach Anhörung des Ministers der innern Angelegen'.

Heiken; beschließt:
r. Die Pfarrgeistlichcn werden die Geburts. Ehe.

und Sterbregister, wie bis dahin, unter ihrer eignen

Verantmorllichkeit fortführen.
s. Sie werden diejenigen Lücken, die sich wegen

zeithcriger Vcrsäumniß der Einschreibung m densel.

ben vorfinden mögen, vermittelst einer Aufforderung
an ihre Kirchgenossen um ihnen die dazu nöthige»

Anzeigen zu machen, ungesäumt auszufüllen suchen.

Jedermann ist gehalten, die Verchlichungs. Ee.

burls - und Sterbefälle, die ihn oder die Eeinigen
batreffcn, dein Pfarrgeistlichcn seines Wohnorts,
so wie auch demjenigen seines Heimachorlö, zur

Einschreibung anzuzeigen.

4. Die von den Pfarrgeistlichcn darüber geführten Re«

gistcr, werden wie bis dahin über den bürgerlichen

Zustand, völlige Beweiskraft haben.

9, Die von dcnstlben ertheilten Geburts. Ehe- und

Todten Scheine werden nebe» der Unterschrift des

Pfarrgeistlichen, der einen solchen ausstellt, noch

mit derjenigen des Präsidenten der Munizipalilät
versehen werden. -

5. Der Minister der innern Angelegenheiten ist be.

auftragt, über die Vollzuhung dieses Beschlusses,

der durch den Druk bekannt gemacht, und in dos

Tagbiatl der Gesetze eingerükt werden soll, zu

wachen. Folgen die Unterschriften.

Beschluß vom 28. Ienner.
Der Vollziehungsrath', erwägend, daß der; 9. Art.

des Gesetzes vom 19. Horn. 1799 über die Munich

palitälen, aus Mangel hinlänglicher Auseinandersetzung

vielerley Auslegungen gestattet, und daß sich schon meh.

rcre Fälle ereignet haben, die Erläuterung bedurften;

Erwägend, daß in einer Republik nicht zwo Gat-

tnngen von Truppen, so wie es die National, und

Bürger-Wachen, die erster» unter den Befehlen der

vollziehenden Gewalt, uud die andern unter lenen der

Munizipalitäten waren, bestehen können, und daß eine

solche Veranstaltung sowohl jedem coiistitutionelleii

Gnmdsaz entgegen ist, als auch eine Menge Mißbraucht

veranlassen könn«; ^

Erwägend endlich, daß es dringend ist, eine gleick' j

mäßige Weise einzuführen, nach welcher der Militärdienst

der Bürger in den Gemeinden festgesezt werde;

Nach Anhörung seiner Minister des Kriegswesens

und des Innern über die Vollziehung des Artikels ob«-

s

l



Äshnten Gesetzes und die nöthigen Erläuterungen; —
beschlic ßt:
Wenn eine MnnizipMät die Nothwendigkeit erkannt

hat, in ihrer Gemeinde eine Polizey. oder Sicher-
heilSwache aufzustellen, so wird ße ein mit Grün.

^
den begleitetes Begehren dem Rcgierungsstatthattcr
oder seinen Umcrdeamtcn einsenden, da diese allein
über die bewaffnete Macht zu verfügen haben. Diese
dagegen sind gehalten < die Befehle zu ertheilen, daß
die begehrte Anzahl Mannschaft gestellt werde.
Die Munizipalitäten werden den Quartier, Com.
mandante» oder Trüllineistcrn die besondern Const.

gncs geben welche die Sicherheit ihrer Gemeinden
erheischte. Im Falle einer Nachläßigkcit im Dienst,
zeigen sie selbe dem Statthalter an, welcher die Feh-
lenten militärisch bestraffen lassen wird.

Z. Jeder Eigenthümer oder Einwohner soll entweder

persönlich oder durch Ersetzung auf seine Köstcn zu

dem Militairdienst in seiner Gemeinde beytragen,

4. Wenn sich in einer Gemeinde gar keine oder nicht

.hinlänglich besoldete Truppen befinden, und der

Militairdienst unerläßlich wäre, so wird der Regte-

rungsstatthalter die Bürger auffordern, die Wache

zu versehen. -

Den Militairdienst in den Gemeinden zu versehen,

sind gehalten: zuerst alle in der Elite und Reserve

eingeschriebene Bürger, nachher die Einwohner und

Eigenthümer.
t. Die Munizipalitäten werden eine Zählung der nicht

in der Elite oder Reserve eingeschriebenen Einwohner
und Eigenthümer vornehmen davon ein Verzeich-
niß verfassen, welches dem Ouarcierkommantanten
oder Exerziermeistcr übergeben, unv an die Liste der

auf obige Art Eingeschriebenen angehängt werden
soll, um die Zahl der Bürger auszumachen, welche
In den respcklwen Gemeinden den Dienst zu vcrrich-
ten befehligt werden sollen.

5. Wenn der Regicrungsstaithaltcr in einer Gemeinde

Militairdienst begehet', oder ans die Einladung der

Munizipalitäten eine Sicherhcilswache aufzustellen

befiehlt, kommandircn die Exerziermeistcr nach der

Reche die im vbdemcld ten Haupiverzeichniß begriffe-
veil Bürger. So oft es die Mnnizipaütälcn begeh«

ren, werden sie ihnen den Dienstausweis vorlegen,
damit sich, dieselben überzeugen können, daß nicht ^

à Bürger mehr als der andere mitgenommen werde, i

Bey Unregelmäßigkeit in der Verthcilnng des Dien-
kks wird der. Statthalter, auf die Anzeige der j

Munizipalitäten, den Exerzier - Meister bestrafen
lassen.

8. Das Kommando übe? die Wache und in Thätigkeit
gcsezten Truppen der Gemeinden kann mir den Ossi-
zieren und Unteroffizieren der Elite und Reserve
gegeben werden, da die erstern gestzlicher Weise durch
die Vvllziehungsgewalt, und die leztcrn zufolge des

Gesetzes vom iz. Christin, 1798 ernannt sind. Diese
Ober- und Unteroffiziere können »iemalen anders
als in ihren, Grad angestellt werden; und wenn
ihre Anzahl zu Verrichtung des Dienstes in ihren
Gemeinden nicht hinlänglich wäre, so wird der

Regicrìmgsstatthàr einzig für die Zeit dieses Dien»
strs die Nöthigen ernennen.

9. Jeder unter den Waffen stehende Bürger hängt,
was den Dienst anbelangt, einzig vom Militair ab.

10. In den Gemeinden, wo sich kein helvetischer Pla -
kommandant befindet, wird der Quartierkommau»
dank die auf den Ortstienst der Gemeinden Bezug
habenden Verrichtungen desselben übernehmen »dar

in dessen Ermanglung der oberste Offizier der EMc
oder Reserve uud bey gleichem Grad der Dienstälteste.

11. Da die Exerziermeister mit besondern Dienstverrich,
tüngen zum Dienst der Gemeinden beauftragt siad,

so sind die ,Munizipalitäten eingeladen, ihnen diese
anfferordei'.llichen Arbeit wegen, Verhältniß,näßlge
Entschädigung zu bestimmen.

is. Die Minister des Kriegswesens und des Innern sind,

ein jeder was ihn betrifl, mit der Vollziehung teS

gegenwärtigen Beschlusses beauftragt, welcher ge»

driikl, und in das Tagblatt der Gesetze eingcn'ikl

werden soll. Folgen die Unterschriften.

Mannigfaltigkeiten.
Schw eiz e r s g em ei n n ützi g es Wo ch enbiä tt

zur Belehrung und Unterhaltung.
Wenn Lügen belehren und Zotten unterhatten

können, so entspricht dieses Wochenblatt seiner Aus,

shrift. Seiner politiiehcn Tendenz »ach, gehört

es an die Seite der weiland helvetischen Zu.
schauer »»d Zuhörer; doch ist es mit weniger

Geist geschrieben, als es diese Blätter waren; und

wenn man die leztern mit der berühmten Pariser Q u 0-

tidienne unglaublich charmanten Andenkens, ver,

glichen hat, so kann das Schweizerische Blatt hoch-

siens mit dem »»berühmten Invariable und

ähnlichen plumpen Nàonsblàrn von i?l,7v m à
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